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GrdstVG § 22 
Kein Rechtschutzbedürfnis für einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gem. § 22 

GrdstVG bei Unzulässigkeit des Genehmigungsantrags gem.  § 2 GrdstVG 
 
Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz bezieht sich gem. 
§ 22 GrdstVG auf eine versagte Genehmigung. Innerhalb dieses Verfahrens sind die 
Voraussetzungen zu prüfen, unter denen eine Genehmigung nach § 2 GrdstVG erteilt werden kann. 
Gegenstand ist nicht die Rechtmäßigkeit des die Genehmigung versagenden Bescheides. Das Ver-
fahren setzt zwingend voraus, dass der Antrag zulässig ist, und dass insbesondere ein Rechtsschutz-
bedürfnis für den Antrag besteht. Aus der Tatsache, dass die Genehmigungsbehörde die Unzu-
lässigkeit des Antrags nicht bereits im Genehmigungsverfahren erkannt und beschieden hat,
lässt sich daher kein Rechtsschutzbedürfnis ableiten. 
 
(Leitsatz der DNotI-Redaktion) 










